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 9. beschließt, den in Ziffer 5 erbetenen aktualisierten Be-
richt über die Finanzlage abgeschlossener Friedenssicherungs-
missionen auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung unter dem Ta-
gesordnungspunkt "Verwaltungs- und haushaltstechnische 
Aspekte der Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der 
Vereinten Nationen" zu prüfen. 

RESOLUTION 57/324 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/837, Ziffer 8)129. 

57/324. Finanzierung der Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung130 und der entsprechenden Berich-
te des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen131, 

 unter Hinweis auf die Resolution 350 (1974) des Sicher-
heitsrats vom 31. Mai 1974 betreffend die Einrichtung der Be-
obachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung sowie auf die späteren Resolutionen, mit denen der 
Rat das Mandat der Truppe verlängerte, zuletzt Resolution 
1451 (2002) vom 17. Dezember 2002, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 3211 B (XXIX) 
vom 29. November 1974 über die Finanzierung der Noteinsatz-
truppe der Vereinten Nationen und der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung sowie auf ihre 
späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 
56/294 vom 27. Juni 2002, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) 
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der 
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung per 31. März 2003, namentlich von den noch ausste-
henden Beiträgen in Höhe von 25,7 Millionen US-Dollar, was 

 
129 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
130 A/57/668, A/57/688 und A/57/723. 
131 A/57/772 und Add.7. 

etwa 2 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, 
vermerkt mit Besorgnis, dass nur dreiunddreißig Mitgliedstaa-
ten ihre Beiträge in voller Höhe entrichtet haben, und fordert 
alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Bei-
tragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch 
ausstehenden Beiträge sicherzustellen; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge 
vollständig entrichtet haben; 

 3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den 
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch 
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche 
Belastungen erwachsen; 

 4. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles 
zu tun, um sicherzustellen, dass ihre Beiträge für die Truppe 
vollständig entrichtet werden; 

 5. bekundet ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit 
denen der Generalsekretär bei der Dislozierung einiger Frie-
denssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere derje-
nigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden 
Ressourcen konfrontiert war; 

 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedens-
sicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und admini-
strative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behan-
deln sind; 

 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissio-
nen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit sie 
ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen; 

 8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie mög-
lich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenständen in 
der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Itali-
en) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die 
Truppe auf ein Mindestmaß zu beschränken; 

 9. nimmt Kenntnis von der Feststellung in Ziffer 20 des 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen132, schließt sich den übrigen Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen an und ersucht den Generalsekretär, ih-
re vollinhaltliche Umsetzung sicherzustellen, unbeschadet einer 
künftigen Erörterung und Beschlussfassung bezüglich des Vor-
schlags zur Schaffung der Stelle eines Stellvertretenden Kom-
mandeurs und vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolu-
tion; 

 10. ermächtigt den Generalsekretär, die drei in Ziffer 22 
des Berichts des Beratenden Ausschusses132 genannten Stellen 
im Allgemeinen Dienst für einen Zeitraum von höchstens einem 
 
132 Siehe A/57/772/Add.7. 
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Jahr zu besetzen, und bittet ihn, diesen Antrag im Zusammen-
hang mit dem Haushaltsantrag für den Zeitraum vom 1. Juli 
2004 bis 30. Juni 2005 mit einer umfassenden Begründung er-
neut einzureichen; 

 11. bittet den Generalsekretär, seinen Antrag auf Höher-
stufung der Stelle des Verwaltungsleiters im Zusammenhang 
mit dem Haushaltsantrag für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 
30. Juni 2005 mit einer umfassenden Begründung erneut einzu-
reichen; 

 12. beschließt, die unbesetzte Stelle eines Fahrers (Feld-
dienst) im Büro des Kommandeurs der Truppe zu streichen; 

 13. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Truppe so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung 
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen 
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu 
unternehmen, um in der Truppe Ortskräfte auf Stellen des All-
gemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Erfor-
dernissen der Truppe; 

 15. nimmt mit Dank Kenntnis von der Durchführung von 
Ziffer 10 ihrer Resolution 56/294 unter Berücksichtigung der 
Schwierigkeiten, die sich aus der Verlegung des Hauptquartiers 
der Truppe von Damaskus nach Camp Faouar ergeben haben; 

 16. begrüßt die Bemerkung des Generalsekretärs in Zif-
fer 17 seines Berichts133, dass alle noch offenen Fragen zufrie-
denstellend gelöst wurden, und stellt in diesem Zusammenhang 
fest, dass der Dialog zwischen Personal und Leitung im Ein-
klang mit den in allen Friedenssicherungsmissionen vorhande-
nen Mechanismen fortgeführt werden muss;  

 17. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des Moder-
nisierungsprogramms die volle Achtung der einschlägigen 
Mandate der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung und der Organisation der Vereinten Na-
tionen zur Überwachung des Waffenstillstands zu gewährlei-
sten; 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2001 bis 30. Juni 2002 

 18. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Haushaltsvollzug der Truppe im Zeitraum vom 1. Juli 
2001 bis 30. Juni 2002134; 

 
133 Siehe A/57/688. 
134 A/57/668. 

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 
bis 30. Juni 2004 

 19. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis 
30. Juni 2004 auf dem Sonderkonto für die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung den Betrag 
von 41.812.200 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von 
40.009.200 Dollar für die Aufrechterhaltung der Truppe, der 
Betrag von 1.380.600 Dollar für den Friedenssicherungs-
Sonderhaushalt und der Betrag von 422.400 Dollar für die Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen sind; 

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 20. beschließt außerdem, vorbehaltlich eines Beschlusses 
des Sicherheitsrats, das Mandat der Truppe zu verlängern, den 
Betrag von 41.812.200 Dollar entsprechend den in Resolution 
55/235 festgelegten und von der Generalversammlung in ihren 
Resolutionen 55/236 vom 23. Dezember 2000 und 57/290 A 
vom 20. Dezember 2002 geänderten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihren Resolutionen 55/5 B vom 
23. Dezember 2000 und 57/4 B vom 20. Dezember 2002 fest-
gelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2003 und des Beitrags-
schlüssels für das Jahr 2004135 zu einem monatlichen Satz von 
3.484.350 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

 21. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds in Hö-
he von 1.318.100 Dollar zu einem monatlichen Satz von 
109.842 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 20 anzurech-
nen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
982.100 Dollar, die für die Truppe bewilligt wurden, dem je-
weiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Perso-
nalabgabe in Höhe von 311.000 Dollar, die für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweili-
gen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 25.000 Dollar, die für die Versorgungsbasis 
der Vereinten Nationen bewilligt wurden; 

 22. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe erfüllt haben, 
ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 
2.488.400 Dollar für die am 30. Juni 2002 abgelaufene Finanz-
periode entsprechend den in Resolution 55/235 festgelegten 
und von der Generalversammlung in ihren Resolutionen 55/236 
und 57/290 A geänderten Kategorien sowie unter Berücksichti-
gung des in ihren Resolutionen 55/5 B und 57/4 B festgelegten 
Beitragsschlüssels für das Jahr 2002 auf ihre Veranlagung nach 
Ziffer 20 anzurechnen ist; 

 
135 Von der Generalversammlung zu verabschieden. 
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 23. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ih-
re finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe nicht er-
füllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 2.488.400 Dollar für die am 30. Juni 2002 abgelaufene 
Finanzperiode nach dem in Ziffer 22 festgelegten Schema auf 
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 24. beschließt ferner, dass die geschätzten Mehreinnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 200.800 Dollar für 
die am 30. Juni 2002 abgelaufene Finanzperiode den Guthaben 
aus dem in den Ziffern 22 und 23 genannten Betrag hinzuzu-
rechnen sind und dass die jeweiligen Anteile der Mitgliedstaa-
ten gemäß der auf sie zutreffenden Ziffer anzurechnen sind; 

 25. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch 
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen fi-
nanziert werden darf; 

 26. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten Per-
sonals zu gewährleisten, das unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen an der Truppe beteiligt ist; 

 27. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten 
Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind; 

 28. beschließt, unter dem Punkt "Finanzierung der Frie-
denssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Nahen 
Osten" den Unterpunkt "Beobachtertruppe der Vereinten Na-
tionen für die Truppenentflechtung" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/325 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, in einer aufgezeichne-
ten Abstimmung mit 135 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und keiner Enthaltung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/829, Ziffer 12)136: 

 Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Barbuda, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, 
Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, 
Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Domini-
kanische Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, 
Guinea, Guyana, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Je-
men, Jordanien, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kongo, Kolumbi-
en, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Monaco, Mongolei, 
Mosambik, Myanmar, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Oman, 
Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Republik Ko-
 
136 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, sowie Chinas). 

rea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Saudi-Arabien, 
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, 
Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, 
Sudan, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Venezuela, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Israel, Vereinigte Staaten von Amerika. 
 Enthaltungen: Keine. 

57/325. Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten 
Nationen in Libanon 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon137 und der entsprechenden Berichte des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen138, 

 unter Hinweis auf die Resolution 425 (1978) des Sicher-
heitsrats vom 19. März 1978 betreffend die Einrichtung der In-
terimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon sowie der spä-
teren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Truppe 
verlängerte, zuletzt Resolution 1461 (2003) vom 30. Januar 
2003, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution S-8/2 vom 
21. April 1978 über die Finanzierung der Truppe sowie auf ihre 
späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 
56/214 B vom 27. Juni 2002, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 51/233 vom 13. Juni 
1997, 52/237 vom 26. Juni 1998, 53/227 vom 8. Juni 1999, 
54/267 vom 15. Juni 2000, 55/180 A vom 19. Dezember 2000, 
55/180 B vom 14. Juni 2001, 56/214 A vom 21. Dezember 
2001 und 56/214 B, 

 sowie in Bekräftigung der in den Resolutionen der General-
versammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) 
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der 
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen, 

 mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für 
die Truppe entrichtet worden sind, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der In-
terimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon per 31. März 
2003, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Hö-
 
137 A/57/662 und Corr.1, A/57/663 und A/57/723. 
138 A/57/772 und Add.6. 




